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1 	 T 308/85 

Sachverhalt und Antrãge 

Gegen das am 17.8.1983 auf Basis der europäischen Anmel-
dung Nr. 80 102 447.2 erteilte europäische Patent 19 188 
wurde am 16.5.1984 Einspruch wegen fehlender Neuheit und 

mangelnder erfinderischer Tãtigkeit erhoben. 

Der Hauptanspruch des Streitpatents lautete wie folgt: 

Verfahren zum Klotzfàrben von bahnfdrmigen Textilien, die 

aus Cellulosefasern bestehen oder soiche enthaiten, mit 

Reaktivfarbstoffen nach einem Kaitverwei1prozeI, bei dera 

das textile Material auf einem Foulard mit einer wäl3rigen 

Flotte be! Raumteniperatur geklotzt wird, wobei die Flotte 
Reaktivfarbstoffe, Fixieralkalien und Netzmittel enthält, 

dadurch gekennzeichnet, daB man der Flotte zusätzlich P0-

lymere oder Mischpolymerisate des Acryisäureamids in einér 

Menge von 0,4 bis 5 g/l in Form wäi3riger Lösungen zu-
setzt. 

Gestützt wurden die EinsprUche durch insgesamt 13 Dokumen-

te, von denen die letzten 3 (Dokumente (11), (12), (13)) 

verspätet vorgebracht wurden und unter Anwendung des Arti-
kels 114 (2), von der Einspruchsabteilung nicht berUck-
sichtigt wurden. 

In einer mündlichen Verhandlung am 30.7.1985 wurden die 

EinsprUche von der Einspruchsabteilung zurUckgewiesen. In 

der am 2.10.1985 zugestellten Begründung der Entscheidung 

hat die Einspruchsabteilung den beanspruchten Gegenstand 

für neu gehalten und eine erfinderische Tätigkeit darin 

gesehen, daB es für den Fachmann nicht ohne weiteres zu 

erwarten war, daB das Polyacrylamid unter den erheblich 

veränderten und mit diametral entgegengesetzten Wirkungs-

vorstellungen verbundenen Verfahrensbedingungen einer 
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KaltverweiifiXierUflg sich hinsichtlich der Egalitat der 

Färbung mit Reaktivfarbstoff gleichartig, jedoch hinsicht-

lich der Farbtiefe der Färbung mit Reaktivfarbstoffen 
im Vergleich zur thermischen Fixierung verschieclenartig 
verhalten würde. Zudem existierten keine eindeutigen 

direkten Hinweise auf die Anwendung von Polyacrylamid bei 

einem Kaltverweilverfahren. 

Gegen diese Entscheidung haben die Beschwerdeführerinnen 
(Einsprechenden) am 29.11.1985 (Einsprechende und Be-

schwerdeführerin I) bzw. am 28.11.1985 (Einsprechende und 
BeschwerdefUhrerin II) unter gleichzeitiger Entrichtung 
der vorgeschriebenen Gebühr Beschwerde erhoben und diese 
am 6.2.1986 bzw. am 7.2.1986 begrundet. 

Die BeschwerdefUhrerin II (B II) hat auch die Nichtberück- 
sichtigung der Dokuinente (11) bis (13) beanstandet. 

Während der mündlichen Verhandlung voin 22.10.1987 hat die 
Kamnier festgestellt 

daB das von der Einspruchsabteilung nicht berücksichtigte 

Dokuinent (13) als in das Einspruchsverfahren eingefUhrt zu 
betrachten ist, da es bereits fin Erteilungsverfahren 
berücksichtigt wurde. 

Im weiteren Verlauf der Verhandlung erklärten die 

Beschwerdeführerinnen, daB sie die Neuheit des bean-

spruchten Gegenstands nicht mehr in Frage steilten. Dok. 

(11) und (12) wurden nicht mehr erwàhnt. 

Die folgenden Dokumente und Vergleichsversuche sind für 

diese Entscheidung von Bedeutung: 
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(1) Solidokoll N- vorláufiges Merkblatt 343 TH/T der 

Farbwerke Höchst AG 

(4) Aufsatz Dr. G. Weckler "Uber die Wirkung von 

Klotzhilfsmitteln in kontinuierlichen Fàrbeprozessen 

in Chemiefasern/Textilindustrie, Oktober 1977, 

Seiten 935 bis 940, ausgenoinmen. Seiten 937 und 938. 

(9) Textilbetrieb, Heft 7/8, 1976, Seiten 43 bis 45 

(13) FR-A- 2 324 657 

(13a) DE-A- 2 542 051 

Die Vergleichsversuche: eingereicht: 

von der B I, mit Eingabe vom 6.2.1986 

von der B II, mit Eingabe vom 7.2.1986, sowie die 

Wiederholung von Versuch Nr. 3, mit Eingabe vom 

22.10.1987 

von der B II, mit Eingabe vom 12.8.1986 

von der Beschwerdegegnerin, mit Eingabe vom 2.2.1987 

VI. 	Zur erfinderischen Tätigkeit haben die Beschwerdeführerin- 

nen ihre Argumente schriftlich sowie mündiich sinngemäI3 

wie folgt darge1egt 

00570 	 • . . 1... 



4 	T 308/85 

Zu Dokument (1): Die dort beschriebenen Eigenschaften 

des Solidokoll-N weisen direkt auf dessen Verwendung 

in einer Klotzflotte zum Fãrben von Zellulosefasern 

mit Reaktivfarbstoffen bei einem Kaltverweilver-

fahren, vor allem in Hinsicht auf ein verbessertes 

Warenbild hin. 

Da Solidokoll-N ein Polyacrylamid sei, sei das bean-

spruchte Verfahren durch Dokument (1) nahegelegt. 

Zu Dokurnent (13, 13a): Dieser Stand der Technik be-

schreibe die MaBnahme, ein Polymerisat auf der Basis 

von Polyacrylamid als Klotzhilfsmittel bei der Far-

bung von zelluloseartigem Material mit Reaktivfarb-

stoffen zu verwenden, wobei es naheliegend sei, daB 

auch Kaltverweilverfahren in Betracht kommen. 

(C) Die Vergleichsversuche (i) bis (iv) zeigten, daB der 

von der Beschwerdegegnerin geltend gemachte patentbe-

grUndende Effekt bei zahireichen der beanspruchten 

Polyacrylsäureamidderivaten überhaupt nicht em-

trete. 

VII. 	Die Beschwerdegegnerin widersprach den obigen Argumenten 

unter (a) bis (c). Insbesondere trug sie vor: 

Solidokoll-N sei kein Polymer des Acrylsãureamids; 

Entgegenhaltungen (13), (13a) hàtten nichts mit der 

Erfindung zu tun, da sie ein Thermosol-Verfahren zur 

Grundlage hàtten; 
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(c) Die in Zusammenhang mit den Vergleichsversuchen als 

unwirksam genannten Polyinere erfüllten nicht die all-

geméin anerkannten Kriterien für "Polymere oder 

Mischpolymerisate des Acrylsãureamids" hinsichtlich 

ihres 

(1) Anteils an Polyacrylaniid 

Molekulargewichts, und 

nichtionischen Charakters. 

Auj3erdem sei es mit den vorhandenen Farbmustern nicht 

mäglich gewesen, alle Vorteile der Erfindung darzu-

stellen, insbesondere hinsichtlich Kantenmarkierung 

und Absacken der Flotte, was nur an Ort und Stelle 

geschehen könne. 

VIII. Die BeschwerdefUhrerinnen beantragen die Aufhebung der an-

gefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerden 

zurückzuweisen. 

Begründung 

	

1. 	Die Beschwerden entsprechen den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie sind daher zulässig. 

	

2.1 	Zur Auslegung des Hauptanspruchs hat die Beschwerdegegner- 

in in der mündlichen Verhandlung erklärt, daB nur soiche 

Mischpolymerisate, die zu einem uberwiegenden Anteil aus 

Polyacrylamid aufgebaut sind, als 'tMischpolymerisate des 
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6 	 T 308/85 

Acrylsäureamids" un Sinne des Anspruchs 1 anzusehen sind. 
Damit hat die Beschwerdegegnerin dein Schutzbereich des An-

spruchs 1 eine präzise Auslegung gegeben, die die Kammer 
ihrer Entscheidung zugrundelegt. 

	

2.2 	Obwohl keine untere Grenze für den Anteil an Polyacrylamid 
in den Mischpolymerisaten nach Anspruch 1 des Streitpa-

tents angegeben 1st, 1st nach Auffassung der Kammer die 

Fassung des Anspruchs 1 "Polymere oder Mischpolymerisate 

des Acrylsäureainids ..." insofern ausreichend kiar, als 
das Klotzhilfsmittel den wesentlichen chemischen Charakter 
eines Polyacrylsäureamids aufweisen muB. Das folgt auch 
aus der Tatsache, daB keines der in dem Streitpatent be-
schriebenen Mischpolymerisate einen Anteil an Acrylsäure-

amid von weniger als 50 Gew.% hat. Daher muB nach Auf-

fassung der Kammer davon ausgegangen werden, daB Misch-

polyinerisate, die nicht überwiegend Polyacrylsäureamidein-

heiten enthalten, eindeutig nicht zum beanspruchten Gegen-
stand gehören. 

	

3.1 	Das Streitpatent betrif ft ein Verfahren zuin Klotzfärben 

von bahnfärmigen Textilien. Vergleicht man den vorliegen-
den, insgesamt zu berücksichtigenden druckschriftlichen 

Stand der Technik mit dem im Anspruch 1 des Streitpatents 

beanspruchten Verfahren, so ist festzustellen, daB Ent-

gegenhaltung (9) die gr68ten Gemeinsamkeiten in den Ver-

fahrensmerkmalen aufweist. Aus dieser Druckschrift 1st 

nämlich ein Klotz-Kaltverweilverfahren zum Färben von 

bahnfärmigen Textilien, insbesondere Rundwirkwaren, 

bekannt, bei dem das textile Material auf einem Foulard 

mit einer wãBrigen Flotte bei Raumtemperatur geklotzt 

wird, wobei die Flotte Reaktivfarbstoffe und Alkalien 

enthãlt und bei dem der Farbstoff durch Verweilen bei 
Raumtemperatur fixiert wird. 
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• 	3.2 	In diesem Dokuinent wird das Problem der Egalitäts- 

schwierigkeiten beim Färben mit Reaktivfarbstoffen nach 
dem Kaltverweilverfahren, spezifisch der Kantenmarkierung 
beim Foulardieren von Schlauchwaren diskutiert. Ein zwei-

ter Aspekt dieses Problems, das in (9) angesprochen wird, 

ist, daJ3 die Flotte während des Verweileris nach unten ab-

sacken kann, wodurch die unteren Lagen dunkler gefärbt und 

Unegalitäten hervorgerufen werden können (siehe S. 45, 
• 	linke Spalte, zweiter Absatz). Keine der Parteien hat be- 

stritten, daB Egalitätsschwierigkeiten beim Klotzfärben 
von Rundwirkwaren auftreten, vor allem eine unerwünschte 

hellere Kantenmarkierung bedingt durch unterschiedliche 
Flottenaufnahrne und/oder eine unterschiedliche Farbtiéfe 

bedingt durch Absacken der Flotte beim Abtafein der Ware. 
• 	Da dieses Dokument nicht nur die gr68te verfahrenstechni- 

sche Gemeinsamkeit mit dem beanspruchten Verfahren hat, 

sondern auch sich mit dem gleichen Problem der Egalitäts-

schwierigkeiten beim kontinuierlichen Farben mit Reaktiv-
farbstoffen befaBt, schlieSt sich die Kammer der Meinung 

der Einspruchsabteilung an, daB dieses den am nächst-
konunenden Stand der Technik darstelit. 

Die Lösung des obengenannten Problems besteht nach An-

spruch 1 des Streitpatents darin, daB man der Flotte zu-

sätzlich Polymere oder Mischpolymerisate des Acrylsäure-

amids in einer Menge von 0,4 bis 0,5 g/l in Form wäBriger 
Lösungen zusetzt. 

	

4. 	Durch den Zusatz der Polymere oder Mischpolymerisate des 

Acrylsäureaiuids kommt es zu einer Zunahnie der Flottenauf-

nahme bei gleichern Waizendruck und einer raschen und 

gleichmäi3igen Verteilung der aufgenommenen Flotte, wobel 

diese so festgehalten wird, daB das Absacken der Flüssig-

keit verhindert wird. Die rasche Flottenverteilung 1st so 

intensiv, daB sogar die üblicherweise beim Färben von 
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Schlauchware auftretenden Quetschkanten ausgeglichen wer-

den. Ein zweiter Effekt besteht darin, daB proportional 

zur Flottenaufnahme auch die Farbtiefe erhöht wird (siehe 

Streitpatent, Seite 2, Zeile 59 - Seite 3, Zeile 2, sowie 

Eingabe der Beschwerdegegnerin mit Datum 16.01.1987, Seite 

16, vorletzter Absatz). 

	

5.1 	Die Beschwerdeführerinnen haben nicht bestritten, daB 

diese Effekte bei der Erfindung auftreten. Sie behaupten 

auf Basis von den Vergleichsversuchen (i) bis (iv) nun-

mehr, daB nicht alle vom Anspruch 1 umfaBten Mischpoly- 

merisate des Acrylamids eine erhöhte Flottenaufnahme 

bewirken und daB daher der patentbegrundende Effekt bei 

diesen Polymeren nicht eintritt. 

Bei Uberprüfung der angeblich wirkungslosen Polymeren ist 

zunàchst folgendes festzustellen: 

Klotzhilfsmittel A in der Vergleichsreihe (i) ist eine 

20 Gew.-%ige Lösung eines Mischpolymerisates aus 20 Gew.-% 

Polyamid, 30 Gew.-% Acrylsäure und 50 Gew.-% Acrylsäure-

Natriumsalz mit einem MG von Ca. 600 000. 

Dieses Polymer enthält also weit weniger als 50 % Poly -

acrylsàureamid und fällt somit nicht inehr unter Anspruch 1 

des Streitpatents. 

	

5.2 	Elne Einschätzung der Polymeren 2, 3 und 4 von der Ver- 

gleichsreihe (ii) und der Polymeren 3 - 8 von der Ver-

gleichsreihe (iii) 1st dadurch erschwert, daB die angeb-

lich wirkungslosen Polymeren nicht vollständig beschrieben 

sind, da das Molekulargewicht nicht angegeben 1st. Das 

Polymer des ursprünglichen Versuchs Hr. 3 der Vergleichs-

reihe (ii) enthält weniger als 50 % Polyacrylsäureamid und 

gehórt somit nicht in den beanspruchten Bereich. Bei der 

Wiederholung von Versuch 3 der Vergleichsreihe (ii) geht 
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es uxn das "Polymer 3" der DE-A-2 738 497, ein Copolymeri-

sat von 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsaure und Acryl-

säure, d.h. ein Polymer ohne jeglichen Anteil an Poly-

acrylainid. Der einzige Versuch, wo ein explizites MG an-

gegeben 1st, 1st Nr. 2 der Vergleichsreihe (iii), wobel 
• 	dieses bei 155 liegt, so daB diese Substanz kaum als Po- 

• 	lynier, sondern vielmehr als Oligomer zu betrachten 1st. 
Die cheniische Struktur dieses Polymers ist weiterhin Un-
vollständig als "anionisches Polyacrylamid" bezèichnet. 

Nichtdestoweniger zeigt keines der in Vergleichsreihe 
(iii) aufgefUhrten Polymere eine FIottenaufnahme, die ge-
ringer 1st als der Wert •ohne Klotzhilfsmittel. Weiterhin 

ist das einzigePolymer, das diesen unteren Wert wieder-

gibt ein Mischpolymerisat, das nur 50 Gew.-% Acrylsäure- 

amid enthält. Diese Vergleichsreihe liefert nach Auffas- 	* 
sung der Kainmer das folgende Gesamtbild ab: je geringer 

der Anteil an Acrylsäureamideinheiten, desto geringer die 
Zunahme in der Flottenaufnahjne, bis zu einer Nuli-Grenze 

mm Bereich von Ca. 50 % Acrylsäureamidejnhejten. 

Die Vergleichsreihe (iv) der Beschwerdegegnerin dagegen 

bestätigt den positiven Aspekt dieser Bilanz, insofern sie 

eine deutlich érhähte Flottenaufnahme bei Verwendung von 

Acrylsäureamid-Homopolyinerisat mit einein MG von 2,1.10 6  
(Klotzhilfsmitte]. II) zeigt, mm Vergleich mit einem Misch-

polymerisat aus Acrylsäureamid und 2-Acrylainido-2-methyl-

propansulfonsäure mit einem MG von 2,3.10 nach DE-A- 

2 738 497 (Klotzhilfsmitte]. III) oder mit einer Poly-

acrylsàure mit einem MG von 2,2.10 (Klotzhilfsrnittel I). 

• 5.3 	Die Bemerkung der Bli Uber die unterschiedlichen Mole- 

kulargewichte beim Vergleich (iv) der Beschwerdegegnerin, 

d.h. zwischen dem Vergleichspolymeren Polyacrylsäure, mit 
einem MG von 2,2x10 5 , und dem erfindungsgemâBen Acrylamid- 
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HomopolymeriSat mit einem MG von 2,1x10 6 , dürfte wohi zu-

treffen, ändert aber nichts an der Tatsache, daB das be-

schriebene erfindungsgemäBe Polymer zusammen mit dem Netz-
mittel eine erhöhte Flottenaufnahme aufweist. Die BI hat 

während der mnündlichen Verhandlung eingeräumt, daB der 

Fachmann mi Stande gewesen ware, eine ausreichende Menge 

eines geeigneten Netzmittels zuzusetzen. 

Die Aussagekraft von Vergleichsversuchen auf Basis von 

Polymeren, die durch Auswahl extremer Bedingungen, wie 
extrem geringer Anteil an Polyacrylsäureamid (was ohnehin 
nicht in den beanspruchten Bereich fàllt), keinen "Acryl-
säureamid'schen Charakter" mehr aufweisen oder die auf 

Grund eines extrem niedrigen Molekulargewichts kaum als 

Polymer zu betrachten sind, ist nach Auffassung der Kaninier 

gering. 

Da die von den Beschwerdeführerinnen vorgelegten Ver-
gleichsversuche von den Randbedingungen her nur bedingt 
aussagekräftig sind, und die Wirkungslosigkeit der Erf in-
dung daher nicht schlüssig nachzuweisen vermögen, demge-

genüber die Vergleichsversuche der Beschwerdegegnerin aber 

eine beträchtliche Zunahnie der Flottenaufnahme bei dem er-

findungsgemäl3en Verfahren zeigen, hat die Kaninier die Uber-

zeugung gewonnen, daB das gestelite Problem durch die Er-

findung gelôst wird. 

6. 	Die Neuheit des beanspruchten Gegenstands 1st nach Auf- 
fassung der Kanimer gegeben, sie wird auch von den Parteien 

nicht in Frage gestelit. Es bleibt das Vorliegen einer er-

finderischen Tätigkeit zu untersuchen. 
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In diesem Zusaminenhang mul3 darauf eingegangen werden, ob 

sich das durch VergleiOh mit dem nächstliegenden Stand der 
Technik (Dok. (9)) ergebende technische Problem eine Ló-

sung nach deni kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 bzw. 

eine Anregung zu einer soichen Lâsung in dem gesamten 
ermittelten Stand der Technik findet. 

Es muB zunächst festgestellt werden, daB das Dokument (9) 

	

• 	selbst die Anregung für eine Lösung des Problems der 
• 	 Kantenmarkierungbeim Foulardieren.sowie für das Problem 

des Absackens der Flotte während des Verweilens angibt. In 
beiden Fallen liegt die Ldsung mm Bereich apparaturtechni-

scher Abänderungen des Verfahrens (siehe (9), S.44, 

mittlere Spalte, zweiter Absatz, und S.45, linke Spalte, 
zweiter Absatz). 

Ausgehend von (9) 1st also kein Grund zu ersehen, warum 

	

• 	der Fachmann eine Läsung mm Bereich des Klotzhilfsmittel- 
zusatzes suchen sollte. 

Daher kommt aus (9) selbst keine Anregung der beanspruch-
ten Lãsung des technischen Problems nach Anspruch 1. 

	

7.1 	Entgegenhaltung (1) - ein vôrläufiges Merkblatt über 

Solidokoll-N - 1st nach Meinung der B I besonders 

relevant. Dieses steilt eingangs Solidokoll-N als 

"Klotzhilfsmittel zuin Fãrben von Gewebe aus zellulose- und 
synthetischen Fasern sowie diesen Mischungen vor. Es 

verhindert die Farbstoffmigration beim Zwischentrocknen 
und Thermosolieren." 
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Dabei soil es für den Fachmann nahegelegen haben, Solido-

koll N ais Klotzhilfsmittel zum Färben von zellulose-

haltigein Gewebe mit Reaktivfarbstoffen auch ohne Zwischen-

trocknen bzw. Thermosolieren einzusetzen, urn ein ver-

bessertes (und auch egaleres) Warenbild zu erzielen, d.h. 

also Solidokoll N in elnern Kaltverweilverfahren nach 

Anspruch I des Streitpatents einzusetzen. 

7.1.2 Es erhebt sich bei dieser Argumentation zunächst die 

Frage, ob eine soiche Anwendung des Solidokoll N eine 

Lösung des gesteliten Problems darsteilt. 

In der niündiichen Verhandiung sowie in einer schriftiichen 

Eingabe hat die Beschwerdegegnerin argumentiert, Solido-

koll N sei gar kein Polymer des Acrylsàureamids im Sinne 

des Anspruchs 1, sondern eine Lösung von Na-Polyacrylat, 

die durch Verseifung von Polyacrylnitril erhalten wird 

(siehe Eingabe mit Datum vom 16.01.1987, S. 18, erster 

Absatz). Diese Behauptung wurde von den Beschwerdeführe-

rinnen nicht bestritten. Sie wurde von der BI sogar in-

direkt bestátigt durch die Behauptung, daB das in den 

Vergieichsversuchen (1) verwendete Klotzfärbemittel A mit 

Solidokoll N durchaus vergleichbar ist. Das Klotzhilfs-

mittel A ist wiederum ein Polymer auf Acrylsäure-Natrium-

salz Basis mit nur 20-Gew.-% Acrylamid (siehe Eingabe vom 

6.02.1986, Anlage, 1. Seite). 

7.1.3 Daher gelangt man durch Zusatz von Solidokoll N nach (1) 

in elnem Verfahren nach (9) nicht zum beanspruchten Gegen-

stand. Es ware trotzdem vielieicht denkbar, statt Solido-

koil N ein ãhnliches Kiotzhilfsmittel jedoch diesmal auf 

Basis von Polyacrylamid selbst in einem Klotzverfahren 

einzusetzen, da es schon bekannt war, daB solche Klotz- 
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hilfsrnittel wegen ihrer antimigrierenden Wirkung auch em 

verbessertes Warenbild erzielen können (siehe (4), S. 935, 

rechte Spalte, 2. Absatz sowie S. 936, rechte Spalte 

oben). 

7.2.1 Soniit erhebt sich die Frage, ob eine soiche Kombination 

von (9) mit (4) statt (1) als Lösung des gesteilten 
Problems für den Fachinann ohne weiteres vorsteilbar ware. 
Die Beschwerdeführerinnen haben argüinentiert,daI3 das nach 

Dokument (1) versprochene verbesserte Warenbild der Grund 

für den Einsatz des Solidokoll-N als Klotzhilfsmittel 

ware. Wie es sich aus der Betrachtung der Gesamtheit des 

ermittelten Standes der Technik, einschliel3lich (1) und 
(4) nunniehr unzweifelhaft ergibt, 1st das verbesserte, 
egalisierte Warenbild gerade auf die migrationsver-

hindernde Wirkung des Klotzhilfsniittels zurückzuführen. 

Es handelt sich hier urn eine Verhinderung einer Farbstof f -
migration, die wahrend der Zwischentrocknung bzw. Thermo-
solierung stattfindet. Dieser Effekt 1st an sich bekannt 
(siehe (3), S. 154, letzter Absatz; (4), S. 935, linke 
Spalte, letzter Absatz und (6), S. 1, Zeilen 65-70). Die 
migrationsverhindernde Wirkung ist in der Vorstellung des 

Fachmanns also hauptsachlich mit einer Trocknungs- bzw.  
Thermosolierungsstufe verbunden, wahrend das 

Kaltverweflverwahren auf eine soiche Stufe verzichtet. 

Weiterhin erwähnt keines der obengenannten Dokumente em 

Kaltverweilverfahren. Der Hinweis auf "Lagerung" in (1) 

weist nämlich nicht eindeutig auf ein Kaltverweilverfahren 

hin, well der Ausdruck bekanntlich auch in Zusammenhang 

mit anderen Verfahren z.B. dern Pad-Roll Verfahren 

verwendet wird. Daher sieht die Kainmer keinen Grund davon 

auszugehen, daB eine "Einbahnstral3en-Situation" 
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existierte, das heiBt, daB ein Fachmann em 

Klotzhilfsmittel auf Acrylsäurebasi.s auch in einem 

Kaltverweilverfahren aufgrund eines ailgemein zu 

erwartenden verbesserten Warenbilds einsetzen wUrde. 

7.2.2 In Abwesenheit einer tEjnbahnstra13ensituation  ware noch 

zu prufen, ob aus dem Stand der Technik ein Hinweis auf 

eine für die Lôsung des technischen Problems interessante 

bzw. vielversprechende Móglichkeit zu entnehmen ist. 

Diese Frage muB nach Auffassung der Kammer verneint 

werden. 

In diesein Zusammenhang hat die BI während der mündlichen 

Verhandlung angemerkt, daB der antimigrierende Effekt des 

Klotzhilfsmittels nur bei nichtlöslichen Farbstoffen, wie 

z . B. Dispersionsfarbstoffen, auftrete. Aufgrund dieser 

Beinerkung ware für den Fachmann bei der Anwendung von rein 

läslichen Farbstoffen, wie Reaktivfarbstoffen nach dem 

Streitpatent keine antimigrierende Wirkung zu erwarten. 

7.2.3 Da jedoch im Lichte dieser Bemerkung das Auftreten dieser 

Wirkung aufgrund der Lóslichkeit des verwendeten Farbstof-

fes nicht zu erwarten ist, gab es für den Fachmann nach 

Auffassung der Kainmer keinen AnlaB, ein soiches Klotz-

hilfsmittel bei dem jeweiligen Klotzvorgang Uberhaupt 

einzusetzen. 

Weiterhin gibt keines der zitierten Dokuinente einen Hin-

weis auf eine entgegengesetzte Wirkung des Klotzhilfsmit-

tels, wobei gleichzeitig eine beschleunigte Farbstoffver-

teilung im Gewebe auch nach dem Foulardieren stattfindet. 

Obwohl (4) berichtet, daB das Klotzhilfsmittel auf Acryl-

sãureamidbasis EMIGEN AFP in erheblichem MaBe bei elnem 

Thermosolverfahren farbvertiefend wirkt (was einer er- 
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hähten Flottenaufnahme zugeschrieben werden kónnte), wird 

gerade bei Reaktivfarbstoffklassen (Remazol) keine Farb-

vertiefung bei Einsatz Von EMIGEN AFP gefunden (siehe (4), 

S. 939, vorletzter vollständiger Absatz). Daher gibt es 

für den Fachmann keinen Grund, eine vorteilhafte Wirkung 

hinsichtlich der Flottenaufnahme bzw. Farbvertiefung durch 

Verwendung eines Klotzhiifsinittels auf Polyacrylsäure-

amidbasis zu erwarten. Der Meinung der B II, wonach sich 

der Fachmànn bel der Auswahl eines geeigneten Klotzhilfs-

mittels nicht durch die bekannte Wirkungsweise des Hilfs-

mittels beeinflussen lieI3e, kann sich die Kammer nicht 

anschlie8en. Nach Auffassung der Kainmer zieht der Fachmánn 

alle relevanten Umstànde in Betracht bevor er sich ent-

scheidet, wie er zu handein hat Aul3erdem 1st nach Auffas-

sung der Kammer die vorveröffentlichte Wirkungsweise em 

wichtiger Gesichtspunkt für den Fachmann bei der Erwägung, 

ob er eine bestimmte Substanz bei elnern bestimmten Ver-

fahren einsetzt oder nicht. 

Sogar wenn der Fachmann trotz der obigen Uberlegungen em 

Klotzhilfsmittel nach (1) oder (4) verwenden würde, müBte 

nach der Lehre von (1) bzw. (4) diese Verwendung im Rahmen 

elnes Thermosol-Verfahrens stattfinden. Es ergibt sich 

also keine Läsung des gesteilten technischen Problems ohne 

eine wesentliche und für den Fachmann nicht ohne weiteres 

vorstelibare Abänderung der Lehre von (1) bzw. (4). 

Daher hätte der Fachmann keine Läsung des gesteliten 

technischen Problems aus (1) entnommen, auch nicht bel 

Ersatz des Solidokoll N nach (1) durch ein Klotzhilfs- 

mittel auf Polyacrylamidbasis nach Dokument (4). 
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7.3.1 Ahnliches gilt für die Lehre nach (13a), wobei das 

Klotzhilfsmittel zusammen mit dem Dispersionsfarbstoff in 

die Klotzflotte zuni Thermosolieren gehärt, und nicht in 

die anschlieBende Fixierflotte zum Kaltverweilen, was sich 

mm Beispiel 81 des verwandten Dokuments (13) bestätigen 

laSt. Aus der Lehre nach (13a) ergibt sich also keine 

Lôsung des gesteliten Problems ohne krasse Abãnderung der 

Reihenfolge. 

Es ist kein Grund ersichtlich, warum der Fachmann auf so 

krasse Weise von der Lehre von 13/13a abweichen solite, 

zumal kein Vorteil hinsichtlich der Farbstoffverteilung 

durch Einsatz eines Klotzhilfsmittels zu erwarten war. Das 

Argument der B II, daB bei Verwendung eines 

Klotzhilfsmittels wie Solidokoll N in der Klotzflotte der 

Effekt der egalen Farbstoffverteilung in dem Gewebe 

vorhersehbar sei und bereits vor der Trocknungs- bzw. 

Thermosolierungsstufe eintrete, so daB die Verwendung von 

Solidokoll-N bei Klotzfärben auch ohne Trocknungsstufe 

naheliege, geht an der Sache vorbei. Wie oben in 

Zusammenhang mit (1) dargesteilt, war der Effekt der 

egalen Farbstoffverteilung gerade nicht vorhersehbar. 

Deswegen ware die Verwendung eines soichen Hilfsmittels 

nicht naheliegend. Daher ist der beanspruchte Gegenstand 

weder von der Lehre nach (1) bzw. (4) noch von der Lehre 

nach (13/13a) nahegelegt. 

Die Ubrigen Dokumente liegen nach Auffassung der Kammer 

dem beanspruchten Gegenstand ferner. 

mm Hinblick auf den gesamten ermittelten Stand der Technik 

beruht also der beanspruchte Gegenstand auf einer erf in-

derischen Tätigkeit, und zwar nach Auffassung der Kammer 

auch dann, wenn man den oben im einzelnen abgehandelten 

Stand der Technik in einer Gesamtschau betrachtet. 
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8.1 	In bezug auf die Behauptung der Beschwerdeführerinnen, daB 
der von der Beschwerdegegnerin geltend gexnachte patentbe-

gründende Effekt bei .zahlreicheh der beanspruchten Poly-

acrylsäureainide-Derivaten überhaupt nicht eintritt, muB 

festgestellt werden, daB keiner der Vergleichsversuche 
zeigt, daB eine unerwUnschte Kantenmarkierung auftritt. 

Weiterhin wird von den Beschwerdeführerjnnen nicht be-
stritten, daB die Effekte der Erfindung nicht auf eine 

erhöhte Flottenaufnahrne beschränkt sind, sondern auch auf 

dern Verhalten der Flotte in dern Gewebe beruhen, wobei em 
Absacken der Flotte verhmndert wird Dieser zweite Effekt 
wurde in den Vergleichsversuchen überhaupt nicht ange-

sprochen (siehe Eingabe vom2.2.1987, S. 16, vorletzter 
Absatz). 

Andererseits 1st nach Auffassurig der Kammer die Beschrei-

bung des Streitpatents ausreichend, urn den Fachmann in 
Stand zu setzen, die gewünschten Effekte in vollem MaBe 
bei einem Klotzkaltverweilverfahren zu erzielen. Insbe-

sondere wird auf die bevorzugten Molekulargewichte auf 
•Seite 2, Zeilen 41 bis 43 hingewiesen. 

	

8.2 	Da die Vergleichsversuche die Wirkungslosigkeit der Erf in- 

dung nicht nachweisen, und da die Beschreibung die Errei-

chung der angestrebten Effekte ausreichend offenbart, 
sieht die Kammer keinen Grund, eine Beschrankung des 

beanspruchten Gegenstands zu verlangen, zumal auch von den 

Dokumenten des Standes der Technik kein Hinweis über die 

Verwendung von Polymeren, geschweige denn eines Polyacryl-
amids, als Klotzhilfsrnittel beiin Färben von Cellulose-

fasern mit Reaktivfarbstoffen in einein Klotz-Kaltverwejl-

verfahren nach dem Streitpatent zu entnehmen 1st. 

Die Beschwerden waren somit zurückzuweisen. 

00570 	 • . 1... 



18 	T 308/85 

Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die Beschwerden werden zurückgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte 	Der Vorsitzende 

F.Klein 
	 P.Lançon 
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